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nıa mit entl:  ehenen Regielegitimationen, Drei Stu-

denten AUS Wien beschließen einNne mehrtägige Bergfahrt die
Ötztaler pen, wobei sS1e ZUTr hın un zurück die E1isen-
bahn benutzen. Einer Vo  } den dreien.: ist Eisenbahnerssohn un
als olcher Regiefahrer Er darf Klasse Schnellzug fahren ınd
Za für es insgesam aum Da die en anderen sıch
die Kosten des vollen Fahrpreises unmöglich eisten können,
kommen S1€£ auf den Gedanken, SsSıch Vo Mitschülern, die
Regiefahrer sind Z WE Lesgitimationen auszuleihen, quf diese
Weise ebenfalls Dıllıg Schnellzug Klasse eisecnh Vorher
fragen S16 NEenNn eologen der ihnen sagt dies könnten S1eE

erlaubter weise tun, Nnu ürften SIe sich nıicht erwischen lassen,
denn die Bahnvorschriften Nnu Pönalgesetze. Die Tiroler-

wird qa1s0 mıiıt elnen und ZwWI ausgeliehenen Legıti-
mationen gewagt un ohne Beanstandung ©n eführt. Als
iM nachsten Schuljahr Religionsunterricht be1l der Behand-
ung des Gebotes die Restitutionspflicht ZÜF Sprache am,
e sıch den ZWEeI Studenten das Gewissen. Der Fahr-

Klasse Schnellzug hätte für jeden rund 300 betragen.
ach der Stunde suchen SIe ihren Religionsprofessor quf un
fragen hn, WIeE ihre andlung beurteilen sSeli und ob SIC

restitutionspäflichtig
Die Entscheidung dieses Falles erfordert Zzuerst dıe Klar-

ellung EIMLGET Vorjragen
Was beinhaltet die Lösung Fahrkarte? Wer eine

Fahrkarte 1öst SC  1e m1ıt der Bahn Personentransport:-
vertirag ab den die Bahn unier Kontrahierungszwang eingeh
Die Bahn ann den SC des Vertirages nicht erweigerTn,
wenn die Beförderung miıt den gewöhnlichen Beförderungsmitteln
möglich Ist (S der Eisenbahnbetriebsordnung, der Eiisen-
bahnverkehrsordnung, Art 5 des internationalen bereinkommens

ern von 14 Oktober 1893) Da für 1€e Bahn umständ-
ich ware miıt jedem einzelnen Passagier die Vertragsbestimmun-
gen stipuliıeren, werden die Bedingungen der Personenbe{iör-
derung Vo der Bahn als Unternehmer der Form 1n Ver-
tragsschablone, wie 1es bei Mussenabschlüssen Vo  v Verträgen
der vall SeIıN pflegt urc einsellige Verfügun (durch Ge-
schäftsordnung, Betriebsreglement USW.) VOTaUsS festigelegt
un qalls Fahrordnung und Fahrtarif erlassen (S der Eisenbahn-
betriebsordnung) Im Fahrpreistarif ISst nıcht alleın der Betrag
für die Beförderung enthalten, sondern es sınd darın auch noch
eiIiNe Reihe anderer Momente WI1e die umfangreiche aft-
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pflicht, berücksichtigt.DieHöhedes i<ündgéfixächten Tarifesist
inı allgemeinen als gerecht anzusehen. Diese Verfügung der Bahn
gilt beim Personenbeförderungsvertrag als lex contractus. Mit der
Lösung der Fahrkarte unterwiri{t mMan sıch dieser Änordnung.
Im Französischen werden diese Unterwerfungsverträge qls ‚,CON-
TAats adhesion‘‘ bezeichnet. Die ahn verspricht e£1INe Lei-
Stung, der Passagier nımmt dies A und damit 151 die W ıllens-
Nıgung, die Seele jeden Vertrages gegeben 861
Alle ultıgen und erlaubten Vertragsabschluß erforder-
lichen edingungen sind vorhanden, SOWO ach dem natur-  a
lıchen Sittengesetz qls auch ach dem posıtlıven Gesetz (S 565
ABGB z Bringt INnan NUu  —_ diese Feststellungen Zusammenhang
mıt den Prinzipien der ora S{ ergibt siıch daß der Personen-
beförderungsvertrag CIHh entgeltlicher zwelseitiger Vertrag 1s1 do

facijas Er TU auf der ustı:tj]a commutatlıva, und er 1Sst
mMan ZUTE Zahlung des Fahrpreises Gewissen verpflichtet.

Die rechtliche Natur der Fahrkarte Die Fahrkarte gehört
ZU den Karten und Marken des täglichen erkenhrs WlIie Eintritts-
karten, Theaterkarten, Straßenbahnkarten Speisemarken uS W,
Sie 18t das zwischen Bahn und ahrgast vereinbarte Zeichen des

SieVertragsabschlusses 15t jedoch keine Ormliche Rechts-
urkunde Sie 1St Ausweispapier das den Berechtigten cht
nennt aber auch nicht aqusdrücklich quf den Inhaber lautet Sie
hat u  rhaupt keinen zusammenhängenden Text Nach der
Eisenbahnverkehrsordnung muß dıe ahrkar angeben Strecke,
Zugsgattung, Wagenklasse, Fahrpreis und Geltungsdauer. Die
Nummer dient vornehmlich der Verrechnung. Die Fahrkarte
cdient ZUTr Legitimation des Gläubigers, 1, des Fahrgastes. Die
Bahn wird VO:  b ıhnrer Verpflichtung irel, wWen  —; S1e dem gegenüber,
der dieses Zeichen vorlegt das Ihrige eistet a'lso den ahrgas
befördert der Besitze der Fahrkarte 1sSt und Ss1e VOrweIlst.
er sind die gewöÖhnlichen Fahrkarten eliebig übertragbar.
Dem chaliner gegenuüber, amtlıchen rgan der Bahn,
dient S1e als Bestätigung der Zahlung des Fahrpreises, und dıe
Lochung gilt nıcht NUur als Beweis der stattgehabten Kontrolle,
sONdern S1e hat auch den weck, eiINe neuerliche Benützung der
Fahrkarte verhindern.

Sondertarife. der Eisenbahnverkehrsordnung esagt;
daß der Tarıf Ausnahmen zulassen ann. So kennt dıe Bahn
besondere arıfe für Sonderzüge, Schülerkarten, Monatskarten,
Arbeiterwochenkarten USW, Auch diese Tarife sınd gerechtfertigt.
Bei Sonderzügen Z ann die Bahn schon der gesicher-
ten Anzahl der Fahrgäste Begünstigungen gewähren, während
Dei den fahrplanmäßigen Zügen für die Bahn 10IDeKeTr ein SEC-
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WISSes Risiko besteht. anz besonders gunstige Beförder ngS-
bedingungen gewährt die Bahn jenen Personen, die einem
Dienstverhältnis ihr stehen Sie stattet diese Personen un:
ihre Angehörigen mit eiıner speziellen Legitimation aus die qauf
den Berechtigten lautet und unübertragbar ist. Solche Personern
sınd ZUT Lösung Regiekarte außergewöhnlich EeTr-

mäßigten arı berechtigt. Diese Legitimation gılt als öffentliche
Urkunde, soweit ihr Inhalt urc einNne öffentliche Behörde be-
statigt ist

Beurteilung des Mipbrauches der Eisenbahnerlegitimation
urc die staatlıchen Gerichte. Die Benützung Fisen-
bahnerlegitimation durch hiezu nicht berechtigte Personen wird
ach einheitliıcher Spruchpraxis der Strafgerichte als Betrug be-
straft Betrug begeht nicht Nu  e der der s1e unberechtigterweise
benützt sondern auch der der S1C diesem WecC hergı1bt. Die
Judikatur sieht dieser andlungsweise alle Momente des Be-
iruges gegeben Listige Schädigung anderen SE1INCIN

rechtlich geschützten Interesse Uurc. vorsätzliche Erregung
ITtums (S 197 StG.) Beirug 151 e1In Schädigungsdelikt (S 1293

Die erKmale des Beiruges sind: (1) Irreführungurc
(2) lıstige andlung und (3 Ausnützung dıeses rrtums zumı
eigenen Vorteiıl der (4) Absıcht, jemand SeINEHNN Eigentum
oder anderen Rechten ZUu schädigen. Das Motiv der Tat ist
unerhe  iıch

77 Lösung des Falles Die Benützung der ausgeliehenen
Eisenbahnerlegitimationen durch die ZWEI Studenten ZU. Lösung

Regiekarte Zu wec Vergnügungsfahrt Wien
das Ötztal WAar eINe ungerechte Schädigung der Bahn, e1nNne

Verletzung der zustitia commutatıva Der etwailge Einwand, daß
die Bahn keinen Schaden erlitten hätte, da der fahrplanmäßige
Zug SO W 1e50 hatte verkehren SSCH, daß uUrc dıe Z W Stu-
denten auch keine Überfüllung des uges verursacht worden sel,
wodurch entweder andere Personen der verhındert
worden afren der die Anhängung wWEelleren aggons not-
wendıg geworden ware ferner, daß während dieser eit die ZWeel

berechtigten Regiefahrer hre Legitimation nicht benutzen onn-
ten wWas S1€e eventuell SO  a noch größeren Um-
fang hätten tun können, übersieht die strıikte Vertragsnatur. der
Personenbeförderung UuUrc die Bahn Wer die Bahn benuützen
ıll hat, VvVo  ; besonderen Entschuldigungsgründen abgesehen,
Z Da SCIMN en reiten oder Ne ungerechten Verfolgung enentgehen, keine andere Alternative als die, sıch den eIi0OTr-
derungsbedingungen, der lex conitrac{us, unterwerfen oder
qauf die Benützung der Bahn verzichten.



4  A

Pastoralfra.gen
Sind die zwei Studentén restitutionspfliéhtig? Voraussetzung

für jede Restitutionspflicht ist  a Verletzung der ausgleichenden Ge-
rechtigkeit. Im Falle einer ungerechten Schädigung 1st dann Re-
stitutionspflicht im Gewissen zu Statujeren, WEeNn die äactio dam-
nificans vere, efficaciter et formaliter ta  i  IN1US WarT. Dies alles
rifft, objektiv> bei der Tirolerfahrt der en Stu-
denten jektiv gesehen, ist die unberechtigte Lösung einer
Regiekarte für die vVoO Wien In das Ötztal un zurück
a1s materıj1a STaVvIls anzusehen, daß unter diesem Gesichtspunkt
jeder der ZWEeI Studenten sub graVvı ZU. Ersatz des chadens
verpflichtet ist.

Bel der Kestitutionspflicht ist aber aquch die subjektive Seile
berücksichtigen. Bloße culpa Juridica, bel der Restitutions-

pflicht ersi post sententiam ludieis 1ImM Gewissen bestünde, 1s1 aber
auf keinen Fall anzunehmen. Damit bei Schädigung von culpa
Jurıdica die Rede SEIN kann, 1st eIn Sanz anderer Gewissens-
spruch erfordert, als ıhn das Verhalten der Studenten be diesem
Kasus den Tag Jegt Aus ihrem  — Verhalten pn  un schließen,
daß ihr Gewissen nıcht gSanz rein WAaT. Sie en das Bewußt-
sein, daß die Tat nıcht voll In OÖrdnung Ist, un damit ist culpa
theologica gegeben. Sie haben ıedoch nicht die volle kenntnis
der Verwerlflichkeit ihres JT uns. Das Jugendliche er aßt eın
allseıtiges Verständnis niıcht aufkommen. Sie he  5  en dıe be]l Ju-
gendlichen oft findende Ansicht, daß es wohl nıIC. weit
efehlt eın werde. Ihr Gewährsmann, der eologe, D  ist eben-
falls Irrtum, wWenn meınt, Eisenbahnvorschriften sejen

Pönalgesetze. Er Wahres mit Falschem Wıe
weit Vorschriften der isenbahn, einer Unternehmung mıit einem

verzweigten und komplizierten Aufgabenkreis, verpflichten,
ıuß aus deren Inhalt und wWecCc. beurteilt werden. Es gıbt Vor-
schriften, die NUur den wec en, die Bahn VO der Haftung

befreien; g1bt solche, die als Pönalgesetze anzusehen sind,
und Bestimmungen, die auf der ausgleichenden Gerechtigkeit be-
ruhen und deshalb schon nach dem natürlıchen Sittengesetz 1m
Gewissen verbın  ich sind. Es dürfte sıch bei diesem Theologen
um einen T heologıestudenten ıIn den höheren Semestern, eiwa

einen ulen Freund der Studenten, handeln, der ZWAarTr ihr
Gewissen In der gewünschten ichtung eiwas beschwichtigen
konnte, aber Sons nıcht nehmen ist. Sollte mit dem
heologen eın Priester In verantwortungsvoller ellung gemeint
se1n, häatte auch für sıch einen Kasus lösen un seinem
Verschulden entsprechend bereinigen.

Es ist also mit em Tun anzunehmen, daß die Tat der
1  en Studenten NUur eviter culpabilıs Wal,. Für diesen al be-
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ste bezug auf Restitution des Fahrpreises auch NUuT eine
obligatio levis.

eyr Prof Dr Äugust OoOderer

Eln eigenartiger Ehefall In der protestantischen Weltstadt
heirateten Mar 'in und Ruth el evangelischer Konif{es-
SI0ON Die unglückliche Ehe wurde gerichtlic geschieden, un
Martin suchte daraufhin die katholische Elisabeth heiraten.
Diese strebte eiINe katholische J1rauung un erkundigte sıch
beim katholischen Seelsorger nach der Möoglichkeit irch-
lichen Ehe Es scheint daß be] diesem elıs lichen dıe hkenntnis
des katholischen Eherechtes umgekehrten Verhältnis stand

der Großstadt, welcher pasiorıerte Infolge dieser Un-
kenntnis erklärte der Braut, £1NEC katholische JTrauung SCI

mögliıch und führte qls TUn ur die Behaup!uns an  9 die
evangelischen Taufen ungultig, Se1 also frel. Er-
freut über diese Antwort, geht Martin mıiıt Seıner Braut
Pfarramt un S1C bitten beiım Ordinarılat Dispens VoO Hın-
dernIis disparıtatıs cultus Das Generalvikariat erklärte in
sıind die 1Taufen gultig, also 1SE auch die erste LELhe gültig Als die
unerfreuliche Antwort zurückkam, Wr bereıts die Netzte Vor-
bereitung für die Ehe getroffen, zudem mıt Rücksicht auf dıe
baldige ITrauung dıe ohnung eingeräumt worden. Für die
Brautleute gab eın Zurück mehr.

Was machen? Es olg die Ziviltrauung Dann TeIsSeEN 1e Ehe-
leute die Heimat der katholischen Braut erklären daß die
1vilehe bereits geschlossen Sel un eın Zusammenleben WIeE L.he-
leute sıch von selbst verstehe auch wenn eiıne kirchliche JTrauung
nıcht folge Es ıst nıcht Sanz kllar, W I1I€e der Pfarrer der Braut ZUur

Trauung schritt en sıch el als ledig ausgegeben? Hat
dann der Pfarrer darauf verzichtet nähere Erkundigungen NZU-
zıehen, WIEC Can 1019 ff vorschreiben? Wer hat dıspensiert
Vo Hındernis mixtae religionıs? Der DPfarrer selbst nach
Can 045 3? War dazu berechtigt? Eines 1st sicher Mariin
und 159 kehrten nach als katholisch getrautes aar
ruck un  C führen wWl1e riıchtige eleute eın emeımmsames en.
Als aber Elisabeth wieder ZUr Beichte und den ganzen
Verlauf der Eheschließung erzählte, trat den elICc.valer die
Frage heran: ann Elisa absolvıert werden? Enthaltsamkeıt
ann und ll SIE nicht versprechen. er der rage hinsicht-
iıch der Absolution wurde och folgende geste Was ann vo
Seite der IrC. geschehen? Muß der Pfarrer von sich ach
Rom wenden?

Der Fall W1€e vorgelegt wurde, bietet CEINıISE nklar-
heiten, die och oS werden Die er rage wırd


